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Erwägungen

E. 1
Mit der Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten kann eine Rechtsverletzung
nach Art. 95 f. BGG gerügt werden. Das Bundesgericht wendet das Recht von Amtes
wegen an ( Art. 106 Abs. 1 BGG ). Dennoch prüft es - offensichtliche Fehler vorbehalten -
nur die in seinem Verfahren gerügten Rechtsmängel ( Art. 42 Abs. 1 und 2 BGG ). Es legt
seinem Urteil den Sachverhalt zugrunde, den die Vorinstanz festgestellt hat ( Art. 105 Abs.
1 BGG ) und kann ihre Sachverhaltsfeststellung von Amtes wegen berichtigen oder
ergänzen, wenn sie offensichtlich unrichtig ist oder auf einer Rechtsverletzung im Sinne
von Art. 95 BGG beruht und wenn die Behebung des Mangels für den Verfahrensausgang
entscheidend sein kann ( Art. 97 Abs. 1 und Art. 105 Abs. 2 BGG ; BGE 145 V 57 E. 4).

E. 2
Am 1. Januar 2022 trat das revidierte Bundesgesetz über die Invalidenversicherung (IVG;
SR 831.20) in Kraft (Weiterentwicklung der IV [WEIV]; Änderung vom 19. Juni 2020, AS
2021 705, BBl 2017 2535). Die dem angefochtenen Urteil zugrunde liegende Verfügung
erging vor dem 1. Januar 2022. Nach den allgemeinen Grundsätzen des intertemporalen
Rechts und des zeitlich massgebenden Sachverhalts (statt vieler: BGE 144 V 210 E. 4.3.1;
129 V 354 E. 1 mit Hinweisen) sind daher die Bestimmungen des IVG und diejenigen der
Verordnung über die Invalidenversicherung (IVV; SR 831.201) sowie des Bundesgesetzes
über den Allgemeinen Teil des Sozialversicherungsrechts (ATSG; SR 830.1) in den bis 31.
Dezember 2021 gültig gewesenen Fassungen anwendbar.

E. 3.1
Strittig ist, ob Bundesrecht verletzt wurde, indem die Vorinstanz den Anspruch des
Beschwerdeführers auf eine Invalidenrente ab dem 1. Juni 2018 mangels invalidisierenden
Gesundheitsschadens verneint hat. Zu prüfen ist dabei einzig, ob das Abweichen von der
gutachterlich attestierten Arbeitsfähigkeit für den Zeitraum ab dem 13. Februar 2018
begründet ist.

E. 3.2.1
Die für die Beurteilung der Streitsache massgeblichen rechtlichen Grundlagen wurden im
angefochtenen Urteil zutreffend wiedergegeben. Darauf wird verwiesen ( Art. 109 Abs. 3
Satz 2 BGG ).

E. 3.2.2



Im Hinblick auf die Beurteilung, ob ein psychisches Leiden invalidisierend wirkt, zählen als
Tatsachenfeststellungen alle Feststellungen der Vorinstanz, die auf der Würdigung von
ärztlichen Angaben und Schlussfolgerungen betreffend Diagnose und Folgenabschätzung
beruhen. Als Rechtsfrage frei überprüfbar ist hingegen, ob und in welchem Umfang die
ärztlichen Feststellungen anhand der rechtserheblichen Indikatoren auf eine
Arbeitsunfähigkeit schliessen lassen (vgl. BGE 141 V 281 E. 7).

E. 4.1
Das kantonale Gericht hat dem Gutachten von Dr. med. B.________ vom 12. Januar 2021
Beweiskraft zuerkannt. Unter Berufung auf die bundesgerichtliche Rechtsprechung zum
indikatorengeleiteten Beweisverfahren bei psychischen Leiden (vgl. BGE 143 V 409 und
418, 141 V 281) ist es dann jedoch bei der Diagnose einer rezidivierenden depressiven
Störung mit gegenwärtig noch leichter Restsymptomatik (ICD-10 F33.0) von der für den
Zeitraum ab dem 13. Febuar 2018 aus gutachterlicher Sicht attestierten Arbeitsunfähigkeit
abgewichen und hat ab dann einen invalidisierenden Gesundheitsschaden verneint.

E. 4.2.1
Aus einer - wohl im Rahmen der Urteilsausfertigung - fälschlicherweise doppelt
aufgeführten Erwägung kann entgegen der Ansicht des Beschwerdeführers nicht darauf
geschlossen werden, das Urteil sei von den Richtern nicht gelesen respektive geprüft
worden. Soweit der Beschwerdeführer hieraus etwas zu seinen Gunsten ableiten will, zielt
sein Vorbringen ins Leere.

E. 4.2.2
Dass ab Januar 2018 zunehmend psychosoziale Belastungsfaktoren in den Vordergrund
getreten sind, ist entgegen dem Beschwerdeführer nicht ohne Fundament, sondern beruht
auf der Beurteilung im Austrittsbericht des Spitals C.________ vom 15. Februar 2018.
Diesem Umstand hat das kantonale Gericht nicht alleine, sondern neben weiteren Aspekten
Rechnung getragen und hat der Beeinträchtigung in einer Gesamtwürdigung den
invalidisierenden Charakter abgesprochen. Inwieweit es damit in Willkür verfallen oder
Recht verletzt haben soll (E. 1 und 3.2.2 hiervor), ist weder ersichtlich, noch wird dies
geltend gemacht.

E. 4.2.3
Dass auf ein Gutachten aus medizinischer Sicht - insbesondere hinsichtlich der
Diagnosestellung - abgestellt werden kann, bedeutet noch nicht, dass es auch betreffend die
Festlegung der Arbeitsfähigkeit standhält. Diesbezüglich darf aus rechtlicher Sicht von
einem im Grundsatz beweiskräftigen Gutachten abgewichen werden, ohne dass ein neues
Gutachten in Auftrag gegeben werden müsste (vgl. BGE 148 V 49 E. 6.2.2). Eine
Verletzung des Untersuchungsgrundsatzes ist darin nicht zu erblicken. Dass Dr. med.
B.________ die Diagnose schlüssig hergeleitet hat, ändert daher nichts daran, dass seiner
Einschätzung hinsichtlich der Arbeitsfähigkeit mit Blick auf die Erwägungen der
Vorinstanz nicht gefolgt werden kann. Inwiefern das kantonale Gericht diesbezüglich in
Willkür verfallen sein oder anderweitig Recht verletzt haben soll, wird nicht substanziiert.
Der Beschwerdeführer beschränkt sich auf im Wesentlichen unzulässige, appellatorische
Kritik ( BGE 144 V 50 E. 4.2 mit Hinweisen), indem er sich auf das Gegenteil vom
vorinstanzlich Erwogenen beruft. Damit kommt er seiner Begründungspflicht ( Art. 42 Abs.
1 und 2 BGG ) jedoch nicht genügend nach.



E. 5.1
Zusammenfassend lassen die Einwendungen des Beschwerdeführers weder die
vorinstanzlichen Sachverhaltsfeststellungen als offensichtlich unrichtig, als Ergebnis
willkürlicher Beweiswürdigung oder als rechtsfehlerhaft nach Art. 95 BGG erscheinen,
noch zeigen sie sonst wie eine Bundesrechtsverletzung auf (vgl. E. 1 und 3.2.2 hiervor). Die
Beschwerde ist offensichtlich unbegründet, weshalb sie im vereinfachten Verfahren nach
Art. 109 Abs. 2 lit. a und Abs. 3 BGG erledigt wird.

E. 5.2
Der unterliegende Beschwerdeführer hat die Gerichtskosten zu tragen ( Art. 66 Abs. 1 Satz
1 BGG ).
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